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GENERELLE INFORMATION

Bitte beachten Sie, dass das Fahrzeug bei Rückgabe gereinigt (außen und 
innen) retourniert werden muss, um eventuelle Schäden erkennen zu  
können. Sollte das Fahrzeug stark verschmutzt sein, kann der Rückgabe-
partner die Annahme verweigern oder eine Aufwandspauschale für die  
Reinigung verrechnen.  

Bitte denken Sie bei der Rückgabe an alle Unterlagen und Ausstattungs-
teile, welche Sie bei der Übergabe Ihres Fahrzeuges in Empfang genommen 
haben, wie beispielsweise: 

• Zulassungsschein/Zulassungsbescheinigung 
• vollständiges Hersteller-Serviceheft (sofern nicht Digital) 
• Zubehör wie z.B. Trennnetz/Verzurrnetz, Kofferraumwannen, etc. 
• Bedienungsanleitungen 
• Speichermedien wie SD-Karten, USB-Sticks etc. (z. B. für Navigation) 
• alle Fahrzeugschlüssel inkl. Notschlüssel 
• sämtliches Original Ladezubehör (sofern nicht separat gekauft) 
• Kopfstützen und Hutablage 
• PIN Codes für Display, Radio 
• Dach-Antenne 
• Warndreieck, Warnweste und Erste-Hilfe Koffer 
• Originalfelgen, Felgenschlüssel 
• Zweitreifensatz (sofern nicht separat angekauft) 
• Reserverad oder Reifenreparatur-Kit 



Fehlendes Zubehör verursacht Kosten, die wir Ihnen in 
Rechnung stellen müssen.

Bei persönlicher Fahrzeugrückgabe erfolgt in Ihrem Beisein eine Fahrzeug-
begutachtung und eine Foto-Dokumentation, wird jedoch eine Abholung 
über InstaDrive gebucht, wird die Begutachtung ohne Ihr Beisein durchge-
führt. Sollten bei der Begutachtung Schäden festgestellt werden, werden  
diese schriftlich auf dem Rückgabeprotokoll vermerkt und Ihnen zur Kenntnis 
gebracht.  

Auf den nächsten Seiten finden Sie Beispiele für akzeptierte und für nicht 
akzeptierte Schäden. Sie werden sehen, dass wir auch bei Fahrzeugrückga-
ben äußerst fair und transparent agieren – dies auch deshalb, weil wir aus 
Nachhaltigkeitsgründen unsere Fahrzeuge nach Rückgabe und Aufbereitung 
in einem nächsten Langzeit-Abo-Zyklus an den nächsten Abonnenten weiter-
geben und das Fahrzeug somit nicht den Eigentümer wechselt. 



KRITERIEN

Bei der Fahrzeugbegutachtung durch einen unabhängigen Rückgabepart-
ner wird der tatsächliche Zustand des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Rück-
nahme dokumentiert. Es wird dabei in nutzungsgemäßen Gebrauchsspuren 
(akzeptierte Schäden) und Schäden, die repariert werden müssen (nicht  
akzeptierte Schäden) unterschieden. 

Akzeptierte	Schäden	

Diese Schäden sind aus der normalen Nutzung des Fahrzeuges entstanden 
(Gebrauchsspuren) und beeinflussen den optischen Gesamteindruck des 
Fahrzeuges nicht negativ. Bei akzeptierten Schäden erfolgt keine Weiterver-
rechnung (durch Verrechnung eines Selbstbehaltes).  

Nicht	akzeptierte	Schäden

Diese Schäden (Unfall- und/oder Gewaltschäden) gehen über das Schadens-
maß einer normalen Nutzung hinaus. Es handelt sich hierbei um Unfallschä-
den, unsachgemäße Reparaturen, fehlende Teile und Schäden, die den Erhalt 
der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen, oder Schäden, die den 
optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeuges beeinträchtigen. 
Da solche Schäden repariert werden müssen, erfolgt hier eine Weiterverrech-
nung (durch Verrechnung eines Selbstbehaltes pro vorhandenen Schaden).  

Sollten	 bei	 der	 Fahrzeugrückgabe	 nicht	 reparierte	 Schäden	 festgestellt	 
werden,	müssen	wir	hierbei	für	die	Standtage	und	den	Mietertragsverlust	
eine Weiterverrechnung einleiten.
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KAROSSERIE

Zulässig sind hier bis zu zwei Dellen, bis zu einer Größe von 2cm, sofern keine 
Risse im Lack, Blasen oder Rostbildung an der Stelle des Schadens ersichtlich 
sind und die Tiefe der Dellen 1mm nicht überschreiten.  

Nicht	zulässig sind zum Beispiel eine Vielzahl an Dellen durch einen Hagel-
schaden, oder mehrfache Dellen an den Türen durch Türkantschläge. 

Zulässig - Kleine Delle bis zu 1mm

Nicht Zulässig - mehrere tiefe Dellen
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LACKIERUNG

Kratzer im Lack bis zu einer Länge von 10cm werden akzeptiert, solange diese 
durch professionelles Polieren entfernt werden können und keine Grundierung 
sichtbar wird. Tiefere Kratzer und somit Schäden, welche über Gebrauchs-
spuren hinausgehen, werden als Schaden am Fahrzeug gewertet, eben-
so, wenn ein Bauteil einer Neulackierung bedarf, oder dieses ausgetauscht  
werden muss (Ersetzen einer Verkleidung o.ä.). 

Steinschläge an der Vorderseite des Fahrzeuges werden akzeptiert, sofern 
diese nicht größer als 2mm sind und es auf einer Fläche von 10x10cm nicht 
mehr als 3 Steinschläge gibt.  

Zulässig - polierbare Lackschäden
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Nicht Zulässig - nicht polierbare Verschmutzung

Nicht Zulässig - nicht polierbare Lackschäden



VERGLASUNG

Kleine Steinschläge, sowie professionell reparierte Steinschläge (spot-repair) 
sind akzeptiert, sofern diese nicht die Betriebserlaubnis beeinträchtigen. 

Brüche oder Sprünge an Scheiben, Spiegel oder an Kleinglas (Spiegelblinker, 
Nebelscheinwerfer oder Scheinwerfer) sind nicht akzeptiert.

Nicht Zulässig - Gebrochenes Blinkerglas am Spiegel 

Nicht Zulässig - nicht reparable Steinschläge
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FREMD-AUFKLEBER
Fremdaufkleber und/oder Kleberückstände müssen vor der 
Fahrzeugrückgabe rückstandslos entfernt werden. 

Die Entfernung von Fremdaufkleber und/oder Kleberückständen wird 
weiterverrechnet. 

BEREIFUNG
Die Bereifung der Fahrzeuge darf bei Rückgabe die gesetzliche Mindestprofil-
tiefe (hierbei ist zwischen Sommer- und Winterreifen zu unterscheiden) nicht 
unterschritten haben. Äußerliche Beschädigungen der Bereifung wie Risse, 
Dellen-Bildung durch Randsteinschäden oder Fremdkörper (Nägel o.ä.) sind 
nicht akzeptiert. 

Nicht Zulässig - Fremdaufkleber oder Werbung

Nicht Zulässig - Abgenutzte Reifen
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FELGEN

Abschürfungen bis zu einer Länge von 5cm sind akzeptiert, solange kein gro-
ber Materialabtrag vorhanden ist. Das Fahrzeug muss mit den ausgelieferten 
Felgen retourniert werden. Beschädigungen an den Felgen wie Brüche, Ris-
se, Verformungen oder starke Abschürfungen durch „Randsteinschäden“ sind 
nicht akzeptiert. 

Nicht Zulässig - großer Felgenschaden

Zulässig - leichter Felgenschaden
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INNENRAUM

Akzeptiert werden leichte Verschmutzungen, welche durch eine Reinigung 
behoben werden können. Abnützung im Innenraum, welche durch normalen 
Gebrauch entsteht, wird ebenfalls akzeptiert. 

Davon ausgenommen sind Beschädigungen im Innenraum und starke Ver-
schmutzung, wie z.B. Aufgerissenes Sitzpolster, Verschmutzung, welche eine 
professionelle Aufbereitung benötigt, oder mutwillige Beschädigung. In unse-
ren Fahrzeugen darf nicht geraucht werden, auch keine E-Zigaretten, daher 
sind Brandlöcher in den Sitzen ebenfalls nicht erlaubt! 

Nicht Zulässig - Brandloch Sitzbezug
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Nicht Zulässig - Sitzbezug beschädigt

Nicht Zulässig - stark verschmutze Sitze
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SERVICE UND GESETZLICHE 
ÜBERPRÜFUNG
Zum Zeitpunkt der Fahrzeugrückgabe darf weder ein vom Hersteller gefor-
dertes Service, noch eine vom Gesetzgeber geforderte Überprüfung (§57a 
in AT, HU in DE oder MFK in CH) überfällig sein. 

Sollte dies dennoch der Fall sein, wird eine Aufwandspauschale in der Höhe 
von € 200 bzw. CHF 200 verrechnet. 

Zubehör 

Sämtliches mitgeliefertes Zubehör (wie beispielsweise Ladekabel, Mobile  
Ladeeinheit) muss funktionstüchtig retourniert werden. Sollte ein zusätzlicher 
Go-E Charger / NRGkick / Juice Booster oder Andere über uns erworben 
sein, welcher gemietet wurde, muss dieser ebenfalls retourniert werden. 

Wenn jedoch die Ladegeräte gänzlich gekauft werden, können diese bei  
Ihnen verbleiben. 

Wie bereits eingangs erwähnt, muss zusammen mit dem Fahrzeug ggf. auch 
der zweite Reifensatz (Winter-oder Sommerreifensatz - je nachdem, welcher 
gerade am Fahrzeug montiert ist) retourniert werden. Dies betrifft jene Kun-
den, bei denen die Winterkompletträder Bestandteil des Mietverhältnisses 
waren (8-fach-Bereifung, Reifenpaket oder optional hinzugebuchte Winter-
kompletträder). 

Kunden, die die Winterkompletträder direkt von uns gekauft haben oder sich 
selbst darum gekümmert haben, sind natürlich davon ausgenommen. Wird 
der zweite Reifensatz nicht retourniert und muss extra von uns abgeholt wer-
den, wird eine Aufwandspauschale in der Höhe von € 150 bzw. CHF 150 
verrechnet.
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ÜBER INSTADRIVE
Bei INSTADRIVE kann man sich sein Elektrofahrzeug mit wenigen Klicks 

und zu kurzen Lieferzeiten über eine Vertragslaufzeit von 1 – 6 Jahren indi-
viduell konfigurieren. Im Gegensatz zu traditionellen Händlern werden hier 
markenübergreifend alle Elektroautos angeboten. INSTADRIVE hat das so-
genannte EASING entwickelt, um den Einstieg in die Elektromobilität so leicht 
wie möglich zu machen, denn wir sind „on a mission for no emission!” 

www.insta-drive.com

http://www.insta-drive.com
http://www.insta-drive.com
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Bei Kauf, Leasing oder Miete entstehen oft Zusatzkosten, die nicht planbar 
sind. Durch das Sorglos-Paket, welches eine fixe monatliche Rate, alle Gebüh-
ren, Versicherung, Wartung, Garantie, 8-fach-Bereifung, Vignette und Pan-
nenhilfe inkludiert, hat man die Kosten stets im Blick. 

Die Beratung und Betreuung vor und während der gesamten Vertrags-
laufzeit, erfolgt dabei durch Spezialisten die über langjährige Erfahrung im 
Bereich der Elektromobilität verfügen und über alle Online-Kanäle sowie die 
Elektromobilitäts-Hotline erreichbar sind. Auf diese Weise schafft INSTADRI-
VE Sicherheit für einen risikolosen Einstieg in die Elektromobilität und unter-
stützt dabei die notwendige Wende hin zu umweltfreundlicherer Mobilität.

Elektroauto-Tests	auf	dem	INSTADRIVER	YouTube	Kanal		

Einen guten Überblick über alle INSTADRIVE Angebote sowie über al-
le Themen rund um die Elektromobilität bietet unser YouTube Kanal  
“INSTADRIVER”: https://www.youtube.com/c/INSTADRIVER/videos.

JETZT ABONNIEREN

https://www.youtube.com/c/INSTADRIVER/videos
https://www.youtube.com/c/INSTADRIVER
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INSTADRIVE zahlt die höchste THG-Quote und gibt diese 100% Fair wei-
ter, um so für eine möglichst hohe Spendensumme zu sorgen, welche ver-
schiedenen Impact-Organisationen Deutschlands zugute kommt. Wir bieten 
unseren Service kostenlos und provisionsfrei an, weil wir der Elektromobili-
tät zum Durchbruch verhelfen wollen. Mit den unterschiedlichsten Forma-
ten wie unserem INSTADRIVER YouTube-Kanal, unserem E-Mobility-Festival 
„Rock den Ring“ und unserem Online-Magazin versuchen wir, die Angst vor 
der Elektromobilität zu nehmen. Gleichzeitig freut es uns natürlich, wenn 
wir Unentschlossene von unserem Produkt (Elektroauto Langzeit-Abo „EA-
SING“) überzeugen können.

Im Gegensatz zu allen anderen Anbietern am Markt, sind wir nicht von den 
Einnahmen der THG-Quoten abhängig und wollen primär die Elektromobilität 
fördern und den CO2 Fußabdruck senken wo es nur geht.

Unterstütze uns dabei, die Welt ein Stückchen besser zu verlassen, 
als	wir	 sie	 vorgefunden	haben	und	hol	 dir	 jetzt	 deine	THG-Quote	 unter	 
https://thg.insta-drive.com/

https://thg.insta-drive.com/


MISSION FOR NO EMISSION
„Versucht, diese Welt ein wenig besser zu verlassen, als ihr sie 
vorgefunden	habt.“

„Leave	this	world	a	little	better	than	you	found	it.“

Baden-Powell’s Last Message (1941)



www.insta-drive.com

JOIN US ON OUR MISSION 
FOR NO EMISSION!

INSTADRIVE GmbH
Lerchenfelder Gürtel 43/1
1160 Wien
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